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8,'oni pl -aastat mini8t6rium . (1 .̂ !l8 . 6s pN88.) , opsi -am 8N.TM
P088L880I-1 aeeoinmoällt . (I .. t . §. 2l ) . ec»6 .) Ganz anderer
Art ist das Verhältniß des Besitzes zum Eigenthum . Derselbe
bildet keinen Bestandteil , kein Moment des Eigenthums . Ist
er auch mit demselben verbunden , so lauft er dennoch neben dem¬
selben als besonderes Verhältniß her , wie dies sich zur Genüge
daraus ergiebt , daß die i-si vinäieatio den Interdicten und die
Interdicte der i-ei vinäieatio nicht präjudiciren , so daß der Klä¬
ger , nachdem er im Eigenthumsprozesse unterlegen ist, im Inter -
dictenprozesse und umgekehrt mit Erfolg klagen kann. Einen wei¬
teren Beweis hierfür liefert der Umstand , daß der Besitz gene¬
tisch später entstanden ist, als das Eigenthum , wie dies weiter
unten gezeigt werden wird .

Noch irrthümlicher wäre es , den Besitz unter die Eigen-
thumsbefugnisse zu rechnen, wenngleich anerkannt werden muß,
daß der Eigenthümer so lange als Besitzer gilt , bis Jemand
Anderer den Beweis zu führen im Stande ist, daß er den Besitz
erworben bat , oder bis es sich aus den Umständen herausge¬
stellt, daß der Eigenthümer keinen animug äominii , oder zwar
den ÄNIMU8 äoniinii , aber keine faktische Möglichkeit über die
Sache zu verfügen hat . Die genannte Annahme gründet sich
nämlich nur darauf , daß 6s laow nur einer der drei Fälle
möglich ist : entweder besitzt der Eigenthümer , oder ein Dritter
oder überhaupt Niemand .

Der irregulaire Sachbesitz .' )

Der irregulaire Sachbesitz ist anomaler Natur . Das Ano¬
male desselben äußert sich in doppelter Weise , nämlich sowohl

' ) Sabigny nennt den regulären Besitz einen ursprünglichen und
den irregulären einen abgeleiteten. Diese Benennungen sind aus einer
ganz richtigen Anschauungsweise hervorgegangen , wie sich dies aus dem
im Texte unten Gesagten ergeben wird . Ich habe aber darum die in
der Überschrift gebrauchten Benennungen gewählt , weil es mir vorzüg¬
lich auf die Hervorhebung des Umstandes ankam, welche von den beiden
Besitzesarten anomaler Natur ist. Der Savignyschen Benennung tritt
übrigens dies Bedenken entgegen, daß der Name : abgeleiteter Besitz,
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darin, daß der Besitzer den aniruu8 äominü nicht hat, als
auch darin, daß der Detentor ihn hat , und somit mit allen
den Eigenschaften versehen ist, welche zum Besitze nöthig sind,
da er auch als factischer Beherrscher der Sache gelten könnte,
indem die Annahme, er besitze dieselbe durch einen Stellvertreter,
bei ihm ebenso statthaft wäre, wie bei dem Vermiether, Ver¬
Pachter, dem Deponenten u. s. w. So findet also bei dem
irregulären Besitze ein Umtausch der Nollen, der Functionen
statt; der Detentor gilt hier als Besitzer und der Besitzer als
Detentor. Da der irreguläre Besitzer nicht das '̂u8, nicht das
Recht, sondern das corpus , die Sache besitzt, so leuchtet ein,
daß sein Besitz in der Ausübung des bestimmten, erworbenen
Rechts nicht bestehen kann, wie dies bei dem Rechtsbesitze der
Fall ist. Sein Besitz läuft in der That neben dem erworbenen
Rechte als eine bewilligte Zugabe, als ein accessorisches Ver-
lMniß her.

Wie ist nun der irreguläre Besitz an das bestimmte Recht
accessorisch geknüpft worden? — Die Doctrin der Römischen
Juristen schweigt hierüber gänzlich, soweit uns dieselbe über¬
liefert wurde. — Nach Savigny tragt der Eigenthümer selbst
den Besitz auf den Erwerber des entsprechenden Rechts gleich¬
zeitig mit demselben über. Im Ganzen ist die Savignysche
Auffassung eine richtige, indem hiebei offenbar davon ausge¬
gangen werden muß, daß eine Uebertragung des Eigenthums-
besitzes auf den irregulären Besitzer vor sich gegangen ist, da
schon der Umstand uns darauf hinführt, daß bei dem irregu¬
lären Besitze ein Umtausch der Nollen stattfindet.

Aber eine andere Frage ist es, ob die genannte Uebertra¬
gung von dem Eigenthümer selbst ausgehe. Dies ist, glaube
ich, in der Allgemeinheit nicht anzunehmen, wie dies Savigny
thut. Nur beim Precarium und bei dem Sequester kann von

streng genommen nicht allein für den irregulären Besitz paßt, sondern
auch für den regulären, wenn letzterer aus einer abgeleiteten Erwerbs¬
handlung entsteht. So ist also die Benennung: abgeleiteter Besitz, zu
weit, und die Benennung: ursprünglicher Besitz, zu eng. ,
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einer Übertragung durch den Eigenthümer die Rede sein, in¬
dem mit denselben der Besitz nicht unbedingt verbunden ist, es
vielmehr hiebei entschieden auf den Entschluß des Eigenthümers
ankömmt. Bei der Emphyteuse und dem Pfandrechte ist dies
aber nicht der Fall . Hier geht der Besitz des Eigenthümers
auf den irregulären Besitzer ipso tacto über , da die Entstehung
der genannten beiden Rechtsverhältnisse ohne den Besitz gesetz¬
lich unstatthaft ist. Aber auch in Betreff des Besitzes des Pre¬
isten und des Sequesters ist der Wille des Übertragenden
nicht das allein entscheidende Moment , indem derselbe den Besitz
lediglich aus dem Grunde übertragen kann , weil das Gesetz
ihm dies nicht verbietet. — Der Annahme der Übertragung
des Besitzes steht der Einwand nicht entgegen : der Eigenthums -
besitz könne als übertragen auf den irregulären Besitzer nicht
gedacht werden , da derselbe ja ein regulärer ist. Bei diesem
Einwände vergißt man nämlich einen sehr wichtigen Umstand,
nämlich , daß die Übertragung nicht nothwendig eine Succession
involvirt . Schon der Umstand sollte darauf hinweisen, daß
die Succession in den Besitz absolut ausgeschlossen ist, so daß
nicht einmal der Erbe in denselben succedirt.") Wenn der
Eigenthumsbesitz an den Besitzer als ein irregulärer kömmt, so
kommt dies nur daher , weil dem Erwerbe eines regulären
Besitzes seinerseits Hindernisse entgegenstehen.

Eine andere Erklärung des irregulären Besitzes gibt es
nicht; die Gegner stellen auch keine andere auf , sondern sub-
sumiren auch die Fälle des irregulären Besitzes unter den regu¬
lären , indem sie entweder in den genannten Fällen den ani -
MU8 äoiuinii herauszufinden sich bestreben, oder den llnimus
äominii überhaupt als das Merkmal des Besitzes nicht gelten
lassen wollen.

Das Römische Recht nimmt den irregulären Besitz in fol¬
genden Fällen an :

' ) Die accessio possessionis ist in der Vesitzeslehre ebenso ein Sur¬
rogat der Succession, wie die uovatio und cessio in der Obligations -
Lehre.
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1) Bei dem Faustpfande1̂.. 35. §. l . äs niZn. »et. «riznus
Mllnents pi -ovrietats 66ditoi -i8 — v088L88ion6ln trn ,n8 -
lsrt » ck orsäitoi 'eln . "

Auch der hypothekarische Gläubiger wird zum Besitzer der
Sache durch die Anstellung des intsi-äiowm ßlüviannm und
der actio 8si-viana. Daß das interäietliin 8liIviÄNUM ihm
den Besitz verschafft, geht daraus hervor, daß dasselbe»äi-
V!8o6näas po88688ioni8 ist. Dafür , daß die aotio 861-viana
den Besitz gewährt, ist anzuführen1̂ . 66. in ün. 6s sviot. Auch
beim gerichtlichen Pfände ist mehr Grund für, als gegen die
Annähme des Besitzes vorhanden, indem dasselbe sich mehr an
die piFN0rl8 Cllpio, als an die iuiini88io in noH8688!an6lll an¬
schließt. N . Vruns §. 2.

2) Bei der Emphyteusis.
Den einzigen Beweis dafür, daß der Emphyteuta das

Grundstück besitzt, finde ich darin , daß ihm die nämlichen In¬
terdikte zukommen, wie den regulären Besitzern. Die 1 .̂ 15.
8. 1. yui 8ati8äars ooF. liefert hiefür keinen Beweis. Aus
§. 2. derselben, welcher lautet: «reckt oi-, ĉui pi^nu8 aoeevit,
P0886880I - N0N 68t , tllM6t8l N088688ioNSlN Nll,d63 ,t «tC. , geht
hervor, daß das Wort „p088S88oi-" dort nicht den eigent¬
lichen Besitzer, sondern denjenigen bezeichnet, der auf einem
emphyteuticarischen Grundstücke ansässig ist.

Ebensowenig darf man sich auf den Umstand berufen, daß
der Emphyteuta die rei vinäieatio ntili8 hat. — Mit der ge¬
nannten Klage verhält es sich folgendermaßen. Da der Em¬
phyteuta kein Recht auf die Substanz der Sache hat , so folgt,
daß dieselbe entweder nur einen gemeinsamen Namen mit der
Eigenthumsklage führt, sonst aber von ihr völlig verschieden
ist, oder daß sie, — vorausgesetzt, daß eine Gleichartigkeit zwi¬
schen beiden Klagen besteht, — durch fingirte Cession der Eigen¬
thumsklage an dem Emphyteuta gekommen ist, so daß derselbe
keine eigene, sondern eine von dem Eigenthümer entlehnte
Klage hat. — Was ist nun das Nichtige? Der letzteren An¬
sicht scheint dieses theoretische Bedenken entgegen zu stehen, daß
die Cession den Verlust der Klage auf Seiten des Cedenten vor
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aussetzt, was in Bezug auf die Emphyteuse nicht stattfindet,
indem der Eigenthümer durch die Begründung derselben seine
Klage nicht einbüßt. Indessen glaube ich an ihre Nichtigkeit:

a) da sonst die Klage des Emphyteuta gewiß einen anderen Na¬
men gehabt hätte, indem der Name „rei vindicatio " auf eine
rechtliche Herrschaft über die Sache selbst hinweiset, der Em¬
phyteuta aber nur ein '̂us in r« hat ,

d) da sonst der. Umstand unerklärlich wäre, daß die rsi vin-
äioatio dem Emphyteuta als eine utili8 zukommt. Geht
man aber von der Annahme aus , daß der Eigenthümer
ihm, soweit es sein Bedürfniß erheischt, die Klage cedirt hat,
so erklärt sich der genannte Umstand von selbst, indem die
Klage von dem Cessionar im Falle der fingirten Cession
immer als eine utilis angestellt wird,

o) da das theoretische Bedenken alle Kraft verliert, wenn man
bedenkt, daß die Cession eben nur zu dem Zwecke fingirt
wird, um die Eigenthumsklage an die Emphyteusis juristisch
anzuknüpfen. Die Annahme der Cession dient nur zur Er¬
klärung des Factums, daß der Emphyteuta keine eigene,
sondern nur eine von dem Eigenthümer entlehnte Klage
hat. Freilich ist diese Thatsache eine auffallende, und es
wäre allerdings viel angemessener, wenn der Emphyteuta
eine eigene Klage gehabt hätte. Aber sie läßt sich einmal
nicht wegdisputiren, sie ist vielmehr anzuerkennen und ju¬
ristisch zu erklären,

<l) unsere Auffassung ist ganz im Geiste der Römischen Rechts-
Doctrin, indem dieselbe sich über kleine theoretische Bedenken,
wo sie einen bestimmten praktischen Zweck verfolgte, hin¬
wegzusetzen gewohnt war. — Man denke nur an den Satz :
«119,61-68 P6I-80NKIN äeluuoti 8U8oipit," dem gewiß schon der
Umstand entgegen steht, daß die Persönlichkeit als eine un¬
iheilbare Totalität mit bloßer Rücksicht auf vermögensrecht¬
liche Verhältnisse auf die Erben nicht übergehen kann, viel¬
mehr entweder auf sie gar nicht übergehen sollte, oder auch
nach der persönlichen Richtung hin übergehen müßte.

2



Da mm also der Emphyteuta als Cessionar des Eigen¬
tümers klagt , so kann offenbar der Name seiner Klage als
Beleg für die gegnerische Ansicht nicht angeführt werden. Aber
auch abgesehen davon , stellen sich die Gegner hiebet auf einen
falschen Standpunkt , indem sie aus der Aehnlichkeit der Em-
phyteuse mit dem Eigenthum der Intensität nach, — die Beru¬
fung auf die rsi vindicatio Ntili8 bezweckt gewiß nur die Hervor¬
hebung der genannten Aehnlichkeit, da sie sonst keinen Sinn hätte ,
— den irregulären Besitz ableiten , dieser aber mit der Intensität
des Rechts nichts gemein hat , wie einerseits die supei -Keies, und
andererseis das Pfandrecht , Sequester und Precarium beweisen.

Als Beleg für die Ansicht, daß der Emphyteuta das Grund¬
stück besitzt, kann ferner der Umstand nicht angeführt werden,
daß demselben die actio conkc88oria und die actio negatoria
als utile » zustehen, indem es sich mit den genannten Klagen,
da sie utilitei - angestellt werden , ebenso verhalten muß , wie
mit der I-6I vindicatio Uti1i8, indem also der Emphyteuta sie
nicht als eigene, sondern als von dem Eigenthümer vermittelst
der fingirten Cessio« entlehnte Klagen anstellt.

Für die gegnerische Ansicht spricht endlich auch dieses nicht,
daß der Emphyteuta das Eigenthum an den Früchten im Mo¬
mente der Separation erwirbt . Es scheint mir viel natürlicher
zu sein, den Grund des genannten Erwerbes in der Intensität
der Emphyteuse als in dem Besitze zu suchen. Wenn man den
Erwerb der Früchte durch Separation als einen Ausfluß des
Besitzes betrachtet , so kehrt man gerade den Gesichtspunkt um,
von dem man bei der Berufung auf die i-ci vindicatio utili »
ausgegangen ist, indem man das betreffende Recht des Em¬
phyteuta aus dem Besitze ableitet , wohingegen man bei der
Berufung auf die rei vindicatio «tili » aus der Intensität der
Emphyteuse den Besitz abzuleiten sich bestrebt. Und doch ge¬
schieht dies hergebrachterweise allgemein. Vollends unlogisch
verfahren hiebei diejenigen Nechtsgelehrten , welche einerseits dem
Konas iidei P088088or das Eigenthum an den Früchten ab¬
sprechen, andererseits aber dasselbe dem Emphyteuta zuerkennen
und gleichzeitig dessen Fruchterwerb aus dem Besitze ableiten.



----3s 19 3Z----

3) Beim Precarium . 1 .̂ 4 . §. 1. 6s prss ^rio : Nlsiuini88s
oportet , sum , ôui piseaiio IialiLt , stiam z)088iäsrs .
Ii . 33 . §. Ult . äs U8UI-P. ^

4) Beim Sequester . 1 .̂ 17. §. 1. äspo8iti vsl contra .
Offenbar ist dieselbe, wie auch allgemein angenommen wird,

so zu ergänzen : nisi apuä 86HU68trsni P088688io äsv08lt2
Y8t , NllM tum äsmuin 8Sl ^US8tsr P088iäst , 81 et ^ 08868810

llpuä SUN1 äsp08itl >, 68t .

Der Pfandgläubiger und der Emphyteuta besitzen unbe¬
dingt , der Precarist und Sequester bedingt. Der Precarist
nämlich alsdann , wenn der rn-ssario änn8 ihm den Besitz aus¬
drücklich nicht entzogen hat ; der Sequester dann , wenn bei ihm
die Sache mit dem Besitze deponirt wurde. 1 .̂ 39 . äs po88.

Der Precarist wird also als Besitzer und der Sequester
als Nichtbesitzer präsumirt .

Viele Rechtsgelehrte sehen auch den Superficiar als einen
Besitzer des Gebäudes an , indem sie sich sowohl auf die 1 .̂ 1.
§. 3—5. äs vi in Verbindung mit dem Satze , daß äs moi-o ^urs
nemo ästi -uäi potest (I <. H. §. 27 . äs U8UI-I).) , als auch aus den
Umstand berufen , daß demselben ebenso wie dem Emphyteuta die
rsi vinäicatio , souls ^ oria und nsAatoria als uti !s8 zustehen.

Die citirte L . erwähnt zwar , daß der Superficiar mit dem
intsräistum äs vi klagen kann ; es ist jedoch anzunehmen , daß
er mit demselben auf die nämliche Art klagt , wie der Usufru-
ctuar , also nur uMitsr .

Der letztere Umstand hat ebenfalls keine Beweiskraft , in¬
dem die genannten Klagen dem Superficiar von dem Eigen-
thümer cedirt werden , und die Übertragung des Besitzes aus
deren Cession unmöglich gefolgert werden kann.

Die richtige Meinung geht dahin , daß der Superficiar
nicht das Gebäude , sondern sein Recht besitzt. Für dieselbe
spricht der entscheidende Umstand , daß demselben im Falle einer
theilweisen Störung nicht das possessorische Interdict uti po88iä .,
sondern das yua8i possessorische Intsrä . äs 8uv6!-iioisbn8 *)

") Daß das Interä. 6e «uxerk. ein c>ua8i possessorisches ist, ergiebt
sich aus seiner Formel, welche nicht auf ein xossidere, sondern auf ein

2 '
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zukommt, ") ferner der Umstand , daß sonst der Eigentümer des
Grund und Bodens seinen Besitz hätte einbüßen müssen in Ge-
Mäßhttt des Grundsatzes : possessio pluriuru in »oliäum 6886
non Z)0t68t ) was nicht der Fall ist, indem derselbe vielmehr

krui geht. (I.. 1. pl . ä« superl .) Dann auch noch daraus , daß Ulpian
es im 70. Buche seines Commentars »a Näictnm , also zusammen mit
den notorisch ynasi possessorischen Interdicten darstellt.

") Den Umstand , daß dem Superficial nicht das luterä . uti possiä.,
sondern das Interä . o!e snpert . zukommt, erklärt Vangerow sPandect .
§. 200. A. 1.) , welcher den Superficial für einen Sachbesitzer hält , da¬
raus , daß „hier eigentlich nur von einer quasi corporis possessio die Rede
ist , indem ein wirklicher Besitz des Gebäudes nur dem Besitzer don Grund
und Boden zustehen kann. Wenn nun hier , bemerkt Vangerow wei¬
ter , doch aus practischem Bedürfniß contra tenorem Huri» ein Besitz an¬
genommen wurde , so konnte doch nicht das Interä . mi possiä. Platz
greifen , welches wirkliche corporis possessio — voraussetzte, sondern es
mußte nothwendig ein eigenes Rechtsmittel gegeben werden." Richtig
ist, wenn Vangerow sagt , daß der Besitz des Gebäudes nur dem
Eigenthümer des solum zukommen kann; richtig ist dies darum , weil das
Gebäude ein integrirender Theil des soluiu ist und die Theile zusammen
mit dem Ganzen besessen werden. Aber es ist nicht zu billigen , wenn
Vangerow , um seine Ansicht zu retten , zu einer durch Nichts gerecht¬
fertigten Annahme Zuflucht nimmt , nämlich zur Annahme , daß es im
Römischen Rechte außer der possessio und der quasi possessio noch eine
corporis quasi possessio giebt. Mit dergleichen Annahmen , die wie ein
geus ex maeuina, aussehen , ließe sich alles beweisen. — Bruns (paF.
9 , 10) nimmt an , daß der Superficial den Nechtsbesitz hat , aber ande¬
rerseits glaubt er , die Römer hatten sich doch über diese Consequenz hin¬
weggesetzt und den Superficial als einen Sachbesitzer behandelt , wie sich
dies ergebe aus der rei vindicatio , rudliciana , Verpfändung , welche sich
auf das praeg . superüciarium und nicht auf ein MS in re beziehen, sowie
aus I.. 1. §. 3 — 5. 6e vi, nach welcher das notorisch possessorische Interä .
uu<ie vi dem Superficiar zukommt. Aber aus dem im Texte Gesagten
ergiebt sich, daß kein Grund vorliegt anzunehmen. die Römischen Juristen
hätten inconsequenterweise den Besitz des Supersiciars in einigen Be¬
ziehungen als Sachbesitz angesehen, statt entschiedenund ohne alle Aus¬
nahme daran festzuhalten, daß derselbe ein Nechtsbesitz ist. Nur in Be¬
treff der Verpfandung ist ,noch zu bemerken, daß dieselbe als Beleg für
die gegnerische Anficht nicht angeführt werden kann, indem die Befug-
niß , das Gebäude zu verpfänden , eine Folge der großen Intensität der
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mit dem Intsrä . uti po88i6. sowohl gegen Dritte , als auch
gegen den Superficiar klagen kann , ( I <. 3. §. 7. uti possid .)
endlich der Umstand , daß die Annahme eines Sachbesitzes mit
dem Wesen der Superficies unverträglich wäre , wie dies in
dem Abschnitte über den Nechtsbesitz gezeigt werden wird .

Die I <. 3. §5 . uti p«88it. : „— alter solum p088iäst ,
alter 8uvsrüoisiu " ist dem nicht entgegen, da das Wort 8U-
z>srKeiL8 in ihr offenbar nicht ein Gebäude auf fremdem Grund
und Boden , sondern eine projootio bedeutet , die in fremden
Luftraum hinüberragt .

Burchardi (civ. Archiv XX . pa ^ . 22 , 26 ff.) und einige
Andere weisen den irregulären Besitz sogar dem Usufructuar ,
sowie den Inhabern der übrigen persönlichen Servituten zu.
Da die Quellen ausdrücklich erwähnen , daß der Inhaber einer
Personalservitut yu .i8i po88S88or derselben ist, so hat auch
Burchardi Anstand genommen , ihm den <zua8i Besitz abzu¬
sprechen. Seine Meinung geht daher dahin , daß jeder In¬
haber einer Personalservitut zwei verschiedene Eigenschaften in sich
vereinige, nämlich die Eigenschaft eines yua8i po88s88or der
Servitut , und die eines po88S88or der Sache . Diese Auf¬
fassung widerlegt sich von selbst. Ueberdies stehen der Bur -
chardischen Ansicht auch die Quellen entgegen: I .. 6. §. 2 . äs
prseari « : „— nam st lrnstuariug st oolonu8 st inyuilinuZ
8unt in prasäio st tamsn non po88iäsnt ." 1 .̂ 10. §. ult .
äs aehuir . rsr . änm . 1 .̂ 1. §. 8 . äs po88. I <>52 . pr . saä .

Noch weiter gehen Thibaut , Schweppe , Wening -
Ingenheim , Schroeter und Andere , indem sie die Ansicht
aufstellen, daß es dem regulären Besitzer freistehe, seinen Besitz
auf Andere in der Eigenschaft eines irregulären Besitzes zu
übertragen . — Dies ist unrichtig. Die Entstehung des irregu -

8uz»ei-6cis3 ist , von welcher aber , wie schon oben bei einer anderen Ge¬
legenheit hervorgehoben wurde, keine Schlußfolgerungen auf den Besitz ge¬
macht werden dürfen , indem letzterer als ein factisches Verhältniß mit der
größeren oder kleineren Intensität des Rechts nichts zu thun hat. Es
ist offenbar , daß der irreguläre (abgeleitete) Besitz nicht wegen der Inten¬
sität des Rechts , sondern lediglich aus praktischem Bedürfniß entstand.
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lären Besitzes kann in's freie Ermessen der Privaten nicht ge¬
stellt werden , da derselbe anomaler Natur ist, und anomale
Verhältnisse selbstverstandenermaßen auf bestimmte Fälle gesetz¬
lich eingeschränkt werden müssen.

Erklärung der Entstehung des irregulären Besitzes .

Die Frage , auf welchem Grunde die Entstehung des ir¬
regulären Besitzes beruht , wirft sich von felbst auf , da der
genannte Besitz anomaler Natur ist. Was das Faustpfand an¬
belangt , so ist Folgendes zu bemerken: Das Pfandrecht hat sich
im Römischen Rechte sehr allmählig ausgebildet . In den älteren
Zeiten gab es zwei Formen für dasselbe, die Käuoia und das
planus . Die Käuoi«. übertrug das Eigenthum mit der obli¬
gatorischen Verpflichtung , die Sache nach Bezahlung der Schuld
zu remancipiren , das pi^nus übertrug nur den Besitz für die
Dauer der Schuld . Im ersten Falle erwarb der Pfandgläu¬
biger mehr Recht an der Sache , als es fein Interesse erheischte,
im zweiten erwarb er gar kein Recht an derselben, sondern
nur die Befugniß , in einem factischen, aber durch Interdicte
geschützten Verhältnisse zu derselben so lange zu bleiben , bis
der Schuldner die Schuld bezahlt hat ; jedenfalls erwarb er
damit weniger , als es fein Interesse forderte ; denn er konnte
aus dem Verkaufe der Sache sich nicht befriedigen, indem er
als Besitzer das Verkaufsrecht nicht hatte , und dann hing die
Sicherheit der Forderung , wenigstens im Falle des Besitzes
einer Immobilie , im Grunde genommen doch nur von der
Redlichkeit des Schuldners ab , indem dieser die Sache , unge¬
achtet er ihr Besitzer nicht war , mancipiren konnte, lükr. Puchta ' s
Institutionen §. 2ä7 . folg. — Später führte man die Hypothek
ein und erhob das pi'^ nng durch Erthcilung einer »otio in rem
zu einem '̂uZ in i-e. Von nun an war der Besitz beim planus
offenbar nicht mehr nöthig , man behielt ihn aber bei, da er
nicht störend war . Wer mit dem Geiste des Römischen Rechts
vertraut ist, wird dies als ganz in der Ordnung finden.

Was die Emphyteusis anbetrifft , so war in der That vom
dogmatischen Gesichtspunkte aus kein praktisches Bcdürfniß für
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